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zu dem Bebauungsplan Herne ltr. 6g - Feldstraße -

Geltur8sberelch des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplanbereich wird durch die nörri.liche Bebauurrgsplan-

grenze in einem Abstard. von 28 m von der Feldstraße in einer Iän-

ge von ca. 2)J m ab Wiescherstraße, von da durch eine Linie in

siliöstlicher RichturE auf eine Lär:ge von ca. L69 n, von d.a durch

eine Linie in westlicher Richtung bis zu der Grenze des Grurrl-

stückes der Generkung Herne, Fiur 2o, Fh:rstück 16!, d.urch die west-

lichen Grenzen der Flurstücke lB!, L72, l/1 urrd. 162rdurch d.ie si-icli-

che urd westliche Grenze des Flurstückes 158 bis zu der Feldstraße

urd. durch die Südseite der Feldstraße bis zu der Wiescherstraße be-

grenzc.

Der räumilche Geltur:gsbereich ist in dem BebauurEsplan mit einem Ra-

st erstreif en gekennzeichnet .

Rechtsgrurdlage

Die stadtverordnetenirersammlung der stadt Herne hat mit Beschiuß

vom 14 .L2.L970 fiir d.ie Verkehrsfläche der Feld.straße die Auf ster-

rurg eines Bebauurgspranes im sinne des $ p des Burdesbaugesetzes

(BBauC) vom 2).  Juni 1!6o (e@i. I  S. f41),  mit  Beschluß vom jo.B.LgTL

die Erweiterung des Plangebletes und fi.b den neuen planbereich gerndß

$ a RUs. 7 BBauG die Aufstellung eines Bebauurgsplanes 1m Sinne d.es

$ 9o gBauG beschlossen. Dieser Bebauungspran 1st um den in Absatz 1

näherbezelchneten Bereich nochrnals er,.reitert wcnden urd d.er hierr:ach

aufgest ellt e Bebauungs planentwurf von der StadtverorCneternrersammlurg

am 18.12.L972 gebllligt word.en. Dieser Enbwurf wr:rd.e aufgrund von Be-

denken und Anregungen ein weiteres Mal geärd.erb. Die Stadtverord.neten-

versarnmlung hat in ihrer Sita:ng am 28. Oictober 1974 d.en zweiten Entwurf

dieses Bebauungsplanes gebilligt urd den Beschluß zu seiner öffentlichen

Auslegung gefaßt.

)
{



4

1 -

Qio hqt  o la- ia [7s i*" ig  d ie Aufste l lung e ines so]-chen Bebauungsplanes besci : - lossen,

Äar camäQ R zO BBauG die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubarenb v ' r L *  J  /

Grundstücksfiächen und die örtlichen Verkehrsfl-ächen festgesetzt, und Teile des

gemäß $ 1f]  Abs. J BauG übergelei teten Bebauungsplanes (Fluchttrnienplanes) der

Stad'u Herne vom 11 .7.!9OA, die in der- Ge1tu:gsbereich dieses Bebauungsplanes

fal len, aufgehoben.

$ 1 Bau3 ve:'pflichtet cie Gemeinde, oaß ihre Bauleitplanu:]g den soziaien 3edürf-

nissen und den 'yJohibedürfnissen, der Gesundheit und d.er Sicherheit der tsevölkerung

zu d.ienen ha*u. Ihre Bauleltplanung soll d.ie st,äidtebauliche Entwickl-ung ordnen und

äi p qnnq+-i oo |duüung von Grundstücken vorbereiten und leiten. Diesen Zwecken dlent

die Aufstell-ung des vorbezeichneten Bebauungsplanes.
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Der Be:.eich des Bebauungsplanes umfaß+" eine Fläche von ca. 4,00 ha und liegi in

dern südlichen Teil des S'r,adigebietes, in der Verband.sgrünfläche Nr. 7 und teil--

weise in der Landschaftsschutzf läche Nr. 1.  Im Süden des Plangebietes schl ießt

sich oas GeiZinde des komnrunal-en Südfriedhofes an. Nach dem Gebie-,,sentwicklungs-

plan d.es Siedlungsverbancies Ruhrkohl-enbezirli wlrd der Bereieh des Bebauungsplanes

als eln Wolursiediungsraum mi-, über:vriegeni. dichter Bebauung dargestellt. Da nrit

dem Bebauungsplan oie Aufschließung eines neuen i,,lohngebietes bezweckt wird, ent-

snrieht rler Rsi?3uungspian gemäß $ 1 Abs. j BBauG somit auch den Zielen der Raum-v t s r  * e r Ä v

ordnung und der Landesplanung.

Der Entwurf des Flächer:nutzungsplanes, der den Planbereieh zum Teil als Wohnbau- :
fläche ausweis-r,, ist noch nicht genehmigt worden, da aufgrrrnd von Bedenken und

Anregungen dieser sich in der überarbeitung und somit noch in der Aufstellung be-

findet. Wegen der kommunalen Neugliederung wurden di.ese Arbeiten hierzu nicht

mehr wei-r,er forteeführt.

Süd.Iich der. Felds+,raß€ ist bereits eine aI+"e Bebauung und eine stil lgelegte Ziege-

Iej- vorhanoen. Dleses Gelände liegt inmitren eines bevorzugten Grüngebj-etes. Die

aJte Ziegelej, wird z.Zi. von einer Autoreparaturwerkstatt und zugleich als ein

Au',ofried.hof genuizt. Der jetz-,, unbefried.igende Zustand dieses Getändes erfordert

im Hinbl-ick auf den Charakter dieses Grüngebieies,das durch d:-e geplanten Fest-

se-uzüng€o des Bebauun5gspianes besser geschüiz-r, wird., mj-*u d.er \f"tutlrrtrg eines

Bebauungsplanes eine in st,ädtebaulicher ll lnsich*," dringend erforoerliche Bereini-

gunC. In'i Hinblick auf oen akuten Mangel an baureifem Gelünde unC die dringenoe
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Wohnungsnachirage erf'ord.ert d.ieses Gebier, eine unerläßIiche Neuordnun5.

Ihrern Wer"t und ihrer Lage nach sol-len die G:r.rndstücke kr-ier besser genutzt

werden. Außerd.ern soli mit der Aufstellung eines solchen Bauleitplanes d.1e

hler fesrgesetz*r,e Verbandsgri.in- und Landschaftsschutzfiäche auf Verlangen

des Sied.tungsverbandes Ruhrkohlenbezirk und der" Naturschutzbehörd.e vor un-

erwünschter Bebauung gesehü-i,zt werden. Ein weiterer zwinge:rder Grund für'

die Aufsre-Iung eines Bebauungsplanes isi der Ausbau des nörd.iichen Ein- und

Ausganges zum Haup'causgang d.es Süd.friedhofes. Der jetzige Zustand der Feld-

straße gewährieistet in l<einer l,Ieise hier die Sieherheit und Leichiigkelt

des verstärxten Verkehrsaufkonrnens. Ein verkehrsgerechter Ausbau dieser

Straße ist daher u*rumgänglich. Deshalb wird aus vorstehenden zwingenden

Gründen der Behauungsplan Nr. 6! gemäß S B AUs. 2 BBauG vor der Genehmigung

des Flächennu+;zungsplanes aufgestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6! weist neben den Verkehrsflächen der

Feldstraße und der Erschließungsstraße in seinem Bereich 2 reine Wohnge-

biete (Vm-OeUiete) und zwei at lgemeine Wolngebiete (WA-Gebiete) ndt 1- und

2-geschossiger Bebauung in offener Bauweise aus, wobei für' die 2-geschossige

Bebauung die Dachform als Satteldach zwingend vorgesclrieben ist. In den

trlobngebieten mii 1-geschossiger Bauweise sind nur Einzelhäuser zugelassen.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die vorgesehenen Baugrenzen

bestirmt. Die gem. $ t7 aer Baunutzungsverord.nung (eauNVO) vom 26.I!.1968

(gCgf. I S. I2tg) festgesetzten Gnmd- und Geschoßfiächenzahlen, in dem

Bebauungsplan rait GRZ und GFZ bezeichnet, gelten als Höchstzah-len. Dj-e bau-

11ehe Ausnutzbar.keit der Grundstücke ist denurach nur im Rahmen dieser Aus-

nutzungsziffern möglich. Außer d.iesen Fesisetzur,.g"X"o1., dem Textteil des

Bebauungspl-anes die vreiiere Zulässigkeit der baulichen Gnrndstücksnut:ung

näher bestinmt,. Iriotwendige Garagen - oder EinsreS-Iplätze sind in den über-

baubaren Flächen selbst unterzubringen, soweit nich-u für den ruhenden Ver-

kehr bereirs F}ächen vorsesehen si-nd..

Die Ersci:ließung uni. Entwässerung des Fianbereiches erfolgt über dle

Feldstraße und die neu anzuleEencie ErsehließunEss*r,raße. Elne Anbindune

I

_ l r _



- 4

an das öffentliche Verkehrsnetz ist durch die vorhanciene Br:slinie in

der htlescherstraße gegeben.

Die seelsorgerische Betreuwrg der jetzlgen und künftigen Bewohner

isi durch die lelcht errelchbaren €Vr und kath. Kirchengerneinden

ln der Wiescher-, Kronen r:nd A1tenhöfener Straße gewäri:rleistet ist.

Die schulische Betreuung Schulpflichtiger d.agegen wj.rd durch d.ie

ebenfalls leicht erreichbaren Haupt- und Gemeinschaftsschulen j-n der

Straße Hölkeskamprlng, in der Düngelstraße und in der hriescherstraße

wahrgenommen, d.ie gegebenenfalls dem erforderllchen Bedarf angepaßt

werden.

4. M99#$95'--z9r-999!93-S- 99 s- gg:p9-95r* gggs!9
Bodenordaende Ma3naLrmen werden zur D.rrchfi.ihnrng des Bebarnrngsplanes

Nr. 69 voraussichtlich nicht erforderlich, da da.s Gel?inde süd.Iich

der Feldstraße sich überwlegend in el_ner Hand irefindet.

Sollten jedoch Grenzregelungen erford.erlich werden, fi-ndet hierfür

das Verfahren nach $$ Bo ff. BBar:G A,nwendwrg.

Gnrnd.stücksflächen, die fiir öffentllche Zwecke vorgesehen sind, sollen

in das Eigentum der Stadt Herne übergehen. Bei InanspruchnaLrme dieser

F1ächen findet das Enteignungsverfai:ren nach $$ 85 tf. BBauG Anwen-

dr.mg.

Diese verfahren werden jedoch nur dann dr:rchgeführt, wenn d.ie ge-

planten iqußttutt"tr nicht oder ni.cht rechtzeitlg oder nlcht zu rrag-

baren Bedinguneen im Wege freier Vereinbarungen durchgeführb werden

körrnen.

Unter dem Planbereich geht der Bergbau um. Gem. $ 9 Abs. j BBauG wird

deshalb j.:r dem Bebarrungsplanentwurf besonders darauf hingewiesen.

5. Be3SS}:rggegl'e.
Eventuelle En*r,schädigungsansprüehe werden nach dem $ 4o ff BBauG ge-

reeelt .
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6. Kosten

Fi.ir die in dem Bebar.Lrngsplan Herne Nr. 69 vorgesehenen st?idtebau-

llchen MaSnahmen wenlen der stadt Herne voraussichtllch fün d.en

straßenbau, Gnrnde:r'rerb und dle Kanalisation dle überschläglg en-

mltteLten arrtelllgen Kosten ln äb?re von Dtr{ 56,Loor-- entstehen.

InfVertreü:ng
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Der Brtwurf des Bebauungsplanes Herne Nr. 6p, bestehend aus dem fiaup*,b1att,

der Begri.ind.r:ng und dem zugehörigen in $ 6 des Textteiles des Bebauungsplanes

aufgefi.ihrten und teilweise aufzuhebenden Bebauungsplan (Fluchth-nienplan)

der sbadt Herne vom )1. f . 1poo, hat gemäß $ 2 Abs. 6 Br:ndesbaugeserz vom

2t. 6. 196o (eGef. I S. ]41) auf die Dauer eines Monats 1n der Zeit von

7. Nov. 1974 bis 6. Aez. 1pl4 einschließlich zu jedermanns Einsicht öffent-

lich ausgehangen.

Die ortsübl1che Bekanntmachung erfolgte an 2). rrrd JL. Ol<t. I%4.

Herne, den f. Dezember 1974 Der Oberstaotdirei<tor

Gehg* ;ur Vfg. v.
^2 .  l t - { ' r15 . r@

L*nderhaubehörde RuLr t;

uert )


